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RS OGH 1930/6/4 3Ob296/30
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.06.1930

Norm

AO §12 Abs1

AO §60 Abs2

Rechtssatz

Hat ein Gläubiger weniger als sechzig Tage vor Einleitung des Ausgleichsverfahrens gegen eine OHG ein richterliches

Pfandrecht gegen einen Gesellschafter erworben, so wird durch den bestätigten Ausgleich der Gesellschaft die

Forderung entsprechend dem Ausgleiche gekürzt und gestundet und ist daher in diesem Rahmen die Fortsetzung der

Exekution unzulässig. Das Pfandrecht bleibt für die gekürzte Forderung bestehen.
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